
Datenschutzhinweis gemäß Art. 13 DSGVO 

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
Gemeindeverband für Abfallwirtschaft und Abgabeneinhebung im Verwaltungsbezirk BADEN (GVA Baden) 
Schulweg 6 
2441 Mitterndorf/Fischa 
Tel. +43 2234/74 155 
Fax +43 2234/74 155 - 4 
office@gvabaden.at 
www.gvabaden.at  

Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
DI Kurt Berthold 
clever data gmbh 
Danhausergasse 9/Top 3 
1040 Wien 
Tel: +43 664 61415-23 
Fax: +43 664 61415-80 
datenschutz@cleverdata.at 
www.cleverdata.at 

Zwecke für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Ausstellung einer Zutrittskarte für das 
Wertstoffzentrum Augraben. 

HINWEIS: Das gesamte Areal des Wertstoffzentrums Augraben wird aus Sicherheitsgründen außerhalb der 
Geschäftszeiten videoüberwacht. Bei der Schrankenanlage wird jedoch durchgehend videoüberwacht, da 
es hier häufig zu Beschädigungen des Schrankens kommt. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
Die Daten werden auf Grundlage der Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei Sie sind bzw. zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage erfolgen, gemäß Art. 6 Abs. 1 lit.b DSGVO 
verarbeitet.  

Empfänger oder Kategorien von Empfängern Ihrer personenbezogenen Daten 
Folgende Daten werden durch die zuständige Gemeinde erfasst und an uns übermittelt: Vorname, 
Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Adresse, PLZ, Ort. Eine weitere Verarbeitung durch die 
Gemeinde erfolgt nicht. 

Dauer der Datenspeicherung 
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie dies vernünftigerweise von uns 
als nötig erachtet wird, um die genannten Zwecke zu erreichen und wie dies nach anwendbarem Recht 
zulässig ist. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten jedenfalls solange gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten bestehen oder Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche noch nicht 
abgelaufen sind. 

Ihre Rechte 
Sie sind berechtigt, folgende Betroffenenrechte uns gegenüber geltend zu machen: Recht auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch, Beschwerde bei der 
österreichischen Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at/).  

Weitere Informationen finden Sie außerdem in unserer Datenschutzerklärung unter 
www.gvabaden.at/datenschutz  

Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten 
Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist aus vertraglichen Gründen erforderlich. Falls Sie uns 
Ihre Daten nicht bekanntgeben, kann die Zutrittskarte nicht erstellt bzw. ausgefolgt werden. 

Es findet keine automatisierte Entscheidungsfindung bzw. Profiling statt. 



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

 
Die elektronische Berechtigungskarte ist notwendig, um am Wertstoffzentrum Abfälle und Altstoffe 
abgeben zu können. Nur mit dieser elektronischen Berechtigungskarte ist eine Benützung des 
Wertstoffzentrums erlaubt und möglich. Die Karte ist bei jedem Wertstoffzentrum-Besuch 
mitzunehmen und zur Öffnung der Schrankenanlage zu verwenden. 

Die Ausstellung einer Berechtigungskarte kann von Grundstückseigentümer:innen und Mieter:innen 
in einem Wohnhaus bzw. Wohnhausanlage, welche die Abfallwirtschaftsgebühr an den GVA Baden 
entrichten, beantragt werden. 

Mit der Beantragung der elektronischen Berechtigungskarte wird ein Vertragsverhältnis mit dem GVA 
Baden abgeschlossen und die antragstellende Person erkennt die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für die Nutzung der elektronischen Berechtigungskarte an. 

Durch jede Nutzung der elektronischen Berechtigungskarte erklärt sich der/die Inhaber:in erneut mit 
den geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden. 

Pro Grundstück, respektive Wohnung, ist die erste elektronische Berechtigungskarte kostenlos, für 
jede zweite Karte wird eine einmalige Kartengebühr von 10 € (inkl. USt) verrechnet. 

Der/die Inhaber:in der elektronischen Berechtigungskarte hat Änderungen seiner Daten sofort dem 
GVA Baden bekannt zu geben. Bei Verlust der elektronischen Berechtigungskarte ist der GVA Baden 
unverzüglich zu informieren. 

Für den Ersatz einer verlorengegangenen elektronischen Berechtigungskarte wird zusätzlich zur neuen 
Karte (10 € inkl. USt), einmalig eine Bearbeitungsgebühr von 10 € (inkl. USt) verrechnet. 

Bei Abgabe von kostenpflichtigen Abfällen wird die Berechtigungskarte belastet. 

Die Verrechnung der kostenpflichtigen Abfälle, die im Wertstoffzentrum entsorgt wurden, erfolgt durch 
den GVA Baden. Die Rechnung wird per Post oder elektronisch per E-Mail versendet, wenn eine duale 
Zustellung der Vorschreibung beim GVA Baden hinterlegt ist.  

Bei Rückgabe einer Zweitkarte ist eine – auch teilweise – Rückerstattung bereits geleisteter Zahlungen 
ausgeschlossen. 

Jegliche Haftung des GVA Baden für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Nutzung der 
elektronischen Berechtigungskarte entstehen, ist ausgeschlossen. 

Der GVA Baden ist berechtigt, das Wertstoffzentrum temporär, insbesondere aus technischen und 
organisatorischen Gründen, wegen Gefahr im Verzug (etwa bei plötzlichem Wintereinbruch, 
Starkwindereignissen, Pandemie, Hochwasser etc.) oder wegen höherer Gewalt zu sperren. 
Ansprüche jeglicher Art gegen den GVA Baden aufgrund solcher Sperren sind ausgeschlossen. 

Die Schrankenanlage des Wertstoffzentrums wird durchgehend videoüberwacht. Das 
Wertstoffzentrum wird außerhalb der Öffnungszeiten videoüberwacht. Jegliche Bewegung, wie 
beschrieben, wird aufgezeichnet und für max. 72 Stunden gespeichert.  


